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(57) Die Erfindung betrifft einen Stator (1) für eine 
elektrische Maschine, umfassend ein Blechpaket (2) 
mit mehreren in Umfangsrichtung (10) um eine 
Längsachse (3) gleichmäßig verteilten und in eine 
Längsrichtung (11) des Blechpakets (2) durchgehend 
erstreckten Nuten (4) zur Aufnahme von jeweils 
zumindest zwei elektrischen Leitern (8) mit im 
Wesentlichen rechteckigen Querschnitt, die 
elektrischen Leiter (8) voneinander und gegenüber 
dem Blechpaket (2) mittels zumindest einer 
Isolationsschicht (9) in Radialrichtung (12) und 
Umfangsrichtung (10) ummantelnd, sowie in 
Längsrichtung (11) zumindest über eine Statorhöhe 
(1) des Stators (1), isoliert sind, wobei die zumindest 
eine Isolationsschicht (9) zur fehlerfreien Isolierung 
ein in Umfangsrichtung (10) und Radialrichtung (12) 
durchgehend geschlossen und, vorzugsweise mittels 
eines Extrusionsprozess, direkt auf dem elektrischen 
Leiter (8) angeformtes thermoplastisches 
Hochleistungspolymer umfasst, wobei die 
Isolationsschicht (9) zumindest in Umfangsrichtung 
(10) eine Gesamtumfangsschichtdicke (13) aufweist, 
welche zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, 
bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, einer 
Gesamtradialschichtdicke (14) in Radialrichtung (12) 
des jeweiligen elektrischen Leiters (8) aufweist.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Stator (1) für eine elektrische Maschine, umfassend ein 

Blechpaket (2) mit mehreren in Umfangsrichtung (10) um eine Längsachse (3) 

gleichmäßig verteilten und in eine Längsrichtung (11) des Blechpakets (2) durch­

gehend erstreckten Nuten (4) zur Aufnahme von jeweils zumindest zwei elektri­

schen Leitern (8) mit im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt, die elektrischen 

Leiter (8) voneinander und gegenüber dem Blechpaket (2) mittels zumindest einer 

Isolationsschicht (9) in Radialrichtung (12) und Umfangsrichtung (10) ummantelnd, 

sowie in Längsrichtung (11) zumindest über eine Statorhöhe (1) des Stators (1), 

isoliert sind, wobei die zumindest eine Isolationsschicht (9) zur fehlerfreien Isolie­

rung ein in Umfangsrichtung (10) und Radialrichtung (12) durchgehend geschlos­

sen und, vorzugsweise mittels eines Extrusionsprozess, direkt auf dem elektri­

schen Leiter (8) angeformtes thermoplastisches Hochleistungspolymer umfasst, 

wobei die Isolationsschicht (9) zumindest in Umfangsrichtung (10) eine Gesamt­

umfangsschichtdicke (13) aufweist, welche zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, 

bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, einer Gesamtradialschichtdicke (14) in Radial­

richtung (12) des jeweiligen elektrischen Leiters (8) aufweist.

Fig. 2a
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Die Erfindung betrifft einen Stator für eine elektrische Maschine, wobei die elektri­

schen Leiter mit einer Isolationsschicht in Umfangs- und Radialrichtung derart um­

mantelt sind, dass eine besonders hohe Packungsdichte der elektrischen Leiter 

ermöglicht wird.

Prinzipiell sind derartige elektrische Maschinen sowie die hierfür verwendeten Sta­

toren aus dem Stand der Technik bekannt, sodass zu weiteren Einzelheiten dazu 

auf diesen einschlägigen Stand der Technik verwiesen sei. Eine elektrische Ma­

schine kann vorzugsweise auch einen Rotor umfassen, welcher beispielsweise auf 

einer drehbaren Welle verdrehfest angeordnet sein kann. Im Betrieb einer z.B. als 

Elektromotor ausgebildeten elektrischen Maschine wird aufgrund der erzeugten 

Magnetfelder der Rotor in eine Drehbewegung versetzt. Der Stator ist aber prinzi­

piell auch ohne Rotor für die Erzeugung eines Drehfeldes einsetzbar.

Statoren für elektrische Elektromotoren umfassen elektrische Spulen die in Form 

von Wicklungen um einen elektrisch und magnetisch leitfähigen Kern ausgeführt 

sind und bei Stromdurchfluss der Spulen in dem Statorpaket ein Magnetfeld er­

zeugen, welches zum Antrieb des Elektromotors erforderlich ist. Diese Wicklungen 

können z.B. dadurch erzeugt werden, dass U-förmig gebogene Leiterelemente o­

der auch stabförmige Leiterelemente in das Statorpaket gesteckt werden und die 

vorgesehenen Leiterelemente zu Wicklungen verschalten werden.

Die teils recht hohe elektrische Spannung, welche an den einzelnen elektrischen 

Leitern im Betrieb anliegt kann zur Ausbildung eines elektrischen Kontakts zwi­

schen den Leitern und/oder zum Blechpaket führen. Dies zu vermeiden ist es er-
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forderlich die elektrischen Leiter gegeneinander, sowie zum Blechpaket hin zu iso­

lieren, wie dem Fachmann bekannt. Die einschlägigen Normen, wie etwa EN

60664-1, schreiben hierbei die Ausbildung einer zweilagigen Isolationsschicht, o­

der zumindest einer absolut fehlerfreien Isolationsschicht vor.

In der Vergangenheit stellte die Isolation der elektrischen Leiter mittels einer auf 

dem elektrischen Leiter abgeschiedenen Lackschicht und einem harzgetränkten 

Isolationspapier eine sehr gängige Methode dar die Isolationserfordernisse zu er­

füllen. Die Aufbringung der Lackschicht mit einer Dicke von einigen 10 μm bis ei­

nige 100 μm auf dem elektrischen Leiter erfordert ein Aushärten dergleichen, wel­

ches häufig in einem Ofen durchgeführt wird und sowohl zeit- als auch kostenin­

tensiv ist. Ebenso sind das Einführen des Nutpapiers und das daran anschlie­

ßende Einfügen der elektrischen Leiter mit hohem technischen Aufwand verbun­

den.

Eine Alternative wird in der DE102015216840A1 offenbart. Es wird darin ein Stator 

für eine elektrische Maschine mit elektrischen Leitern beschrieben, welche mittels 

einem Isolationselement gegen das Blechpaket isoliert sind. Das Isolationsele­

ment ist dabei aus einem thermoplastischen Schlauchelement gebildet, welches 

den jeweiligen elektrischen Leiter umschliesst bzw. ummantelt. Somit wird anstatt 

des Nutpapiers der Zusammenbau jedes elektrischen Leiters mit einem dafür vor­

gesehenen Schlauchelement vor dem Einfügen in den Stator erforderlich, was ei­

nen signifikanten Prozessaufwand bedeutet.

Eine weitere Möglichkeit zur Erreichung einer ausreichenden Isolation wird in 

EP3043355A1 offenbart. Hierin werden elektrische Leiter mit einer mehrlagigen 

Isolierschicht beschrieben, welche einen Urethanhaltigen, duroplastischen, Lack 

als Haftschicht zu einem darauf abgeschiedenen thermoplastischen Kunststoff 

aufweisen. Die Lackschicht muss jedoch vor der Weiterverarbeitung in einem Ofen 

ausgehärtet werden, bevor die zweite Lage bzw. Topschicht aufgebracht werden 

kann, was mit erhöhtem Prozessaufwand verbunden ist.
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US2015243410A1 führt das Problem auf, dass eine Isolationsschicht auf elektri­

schen Leitern aus mehreren duroplastischen Lackschichten mit zunehmender An­

zahl an Lackschichten zu verringerter Haftung zwischen den einzelnen Lack­

schichten führt und zudem Blasenbildung bevorzugt auftritt. Es wird darin vorge­

schlagen eine Isolationsschicht aus einer Mehrlagenschicht aufzubauen, wobei die 

äußerste Schicht aus einem thermoplastischen Kunststoff besteht und mittels ei­

ner duroplastischen Lackschicht mit dem elektrischen Leiter zu verbinden. Hierbei 

ist jedoch ebenso ein Aushärten der Basislackschicht erforderlich, was mit einem 

hohen Prozessaufwand verbunden ist.

Bei der Herstellung von kompakten und dennoch leistungsstarken Statoren elektri­

scher Maschinen kann zudem die Leistung bzw. der Wirkungsgrad stark von den 

eingesetzten Isolationsmaterialien und der Anzahl der Wicklungen bzw. der Pa­

ckungsdichte der elektrischen Leiter abhängen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und einen Stator zur Verfügung zu stellen, welcher eine ausrei­

chend gute Isolation zwischen den elektrischen Leitern, sowie zum Blechpaket mit 

einem besonders hohem Füllfaktor an elektrischen Leitern in den dafür vorgesehe­

nen Nuten des Blechpakets kombiniert.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Ansprü­

chen gelöst.

Der erfindungsgemäße Stator für eine elektrische Maschine, umfasst dabei ein 

Blechpaket mit mehreren in einer Umfangsrichtung und um eine Längsachse 

gleichmäßig verteilten, sowie in eine Längsrichtung des Blechpakets durchgehend 

erstreckten Nuten, welche zur Aufnahme von jeweils zumindest zwei elektrischen 

Leitern mit im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt vorgesehen sind. Die elektri­

schen Leiter sind dabei voneinander und gegenüber dem Blechpaket mittels zu­

mindest einer Isolationsschicht in Radialrichtung und Umfangsrichtung umman­

telnd, sowie in Längsrichtung zumindest über eine Statorhöhe des Stators, isoliert. 

Hierbei umfasst die zumindest eine Isolationsschicht zur fehlerfreien Isolierung ein 
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in Umfangsrichtung und Radialrichtung durchgehend geschlossen und vorzugs­

weise mittels eines Extrusionsprozess direkt auf dem elektrischen Leiter ange­

formtes, thermoplastisches Hochleistungspolymer. Die Isolationsschicht weist zu­

mindest in Umfangsrichtung eine Gesamtumfangsschichtdicke auf, welche zumin­

dest das 1.5-fache bis 3-fache, bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, einer Gesamtra­

dialschichtdicke in Radialrichtung des jeweiligen elektrischen Leiters aufweist.

Eine derartig durchgehend ausgebildete Isolationsschicht aus einem thermoplasti­

schen Hochleistungspolymer kann die erforderlichen Isolationseigenschaften be­

reits als einlagige Schicht erfüllen. Die direkte Anformung auf dem elektrischen 

Leiter kann durch einen direkten Auftrag z.B. einen Walzprozess, einem Gießpro­

zess oder bevorzugt mittels Extrusionsprozess erfolgen. Auf diese Weise lassen 

sich sowohl eine ausreichend gute Haftung auf dem, in der Regel aus Kupfer be­

stehenden, elektrischen Leitern verwirklichen. Extrudierte Hochleistungspolymer 

weisen dabei oftmals charakteristische Oberflächenstrukturen auf, welche natur­

gemäß in Extrusionsrichtung als eine Art „Extrusionsriefen“ erkennbar sind und so­

mit deutlich von einer herkömmlich aufgebrachten Lackschicht unterscheidbar 

sind.

Derartig ummantelte elektrische Leiter sind relativ schnell, komfortabel und sicher 

in das Blechpaket einführbar, da kein zusätzliches Isolationselement oder auch 

Nutpapier zwischen den Leitern und dem Blechpaket vorgesehen werden muss. 

Es hat sich überraschend gezeigt, dass die Isolation zwischen den elektrischen 

Leitern, also in Radialrichtung, vergleichsweise schlank gewählt werden kann, 

wenn die Gesamtumfangsschichtdicke im angegebenen Verhältnis die Radial­

gesamtschichtdicke übersteigt. Durch die unterschiedliche Schichtdickenverteilung 

in Umfangsrichtung und Radialrichtung eines jeden elektrischen Leiters, kann so­

mit auf relativ einfache Weise die Packungsdichte der Leiter in der Nut erhöht wer­

den. Es hat sich gezeigt, dass dieses auch als „Kupfer-Füllfaktor“ bezeichnete De­

signkriterium die Erhöhung des Wirkungsgrades des Stators, ohne einer Einbuße 

der Isolationseigenschaften, erlaubt. Zudem kann die Sicherheit gegen Beschädi­

gung beim Einführen der elektrischen Leiter in das Blechpaket oder auch bei
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nachfolgenden Biegevorgängen zum Ausbilden der Wicklungen bzw. Spulen

durch die erhöhte Umfangsschichtdicke positiv beeinflusst werden.

Die Gesamtumfangsschichtdicke und die davon abhängige Gesamtradialschichtdi­

cke kann vom Fachmann vorab in Anbetracht von der maximal anzulegenden Be­

triebsspannung Uop definiert werden.

Es hat sich gezeigt, dass eine vorgebbare maximale Betriebsspannung Uop des 

Stators zur Berechnung einer zulässigen Untergrenze für die Gesamtumfangs­

schichtdicke herangezogen werden kann. Auf diese Weise können unterschiedli­

che Statorgrößen auf relativ einfache Weise mit dem gleichen Konzept verwirklicht 

werden, welche alle einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Kupfer-Füllfaktor 

aufweisen.

Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn die zumindest eine Isolations­

schicht eine Gesamtumfangsschichtdicke t aufweist, welche mit der folgenden 

Formel berechnet werden kann:

t = S ■ k ■ Ctot ■ Uop + d

Die Gesamtumfangsschichtdicke steht somit in Abhängigkeit einer vorgebbaren 

maximalen Betriebsspannung Uop, und kann durch das mathematische Ergebnis 

der Summe eines Korrekturfaktor d der Größe -175 μm und dem Produkt eines Si­

cherheitsfaktors S der Größe 2,00 mit einem Vorfaktor k der Größe 0,25 μm/V mit 

einem Toleranzfaktor Ctoi im Bereich von 0,90 bis 1,20 und der vorgebbaren maxi­

malen Betriebsspannung Uop im Bereich von 400 V bis 1400 V, berechnet werden.

Üblicherweise weist der Toleranzfaktor Ctoi die Größe 1 auf, kann jedoch aufgrund 

materialbedingter Toleranzen einen Toleranzfaktor Ctoi von 0,9 bis 1,2 annehmen. 

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Gesamtumfangsschichtdi­

cke in Umfangsrichtung eine ausreichende Isolation zum Blechpaket aufweist und 

die Gesamtradialschichtdicke eine ausreichende Isolation zwischen den elektri­

schen Leitern aufweist.

Ferner kann vorgesehen sein, zumindest zwei, bevorzugt vier oder mehr, elektri­

sche Leiter mittels einer zusätzlichen in Radialrichtung und Umfangsrichtung die 
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zumindest zwei elektrischen Leiter zusammen ummantelnden Stützschicht ver­

bunden sind.

Diese Maßnahme erlaubt, dass mehrere elektrische Leiter auf einfache Weise mit­

einander nicht leitfähig verbunden werden können. Dadurch wird das Einführen in 

die jeweilig vorgesehenen Nuten des Stators signifikant erleichtert und kann vor­

zugsweise automatisiert durchgeführt werden. Ferner können eventuelle Beschä­

digungen, wie etwa ein Zerkratzen, der Isolationsschicht beim Einführen des somit 

entstandenen Leiterpakets vermieden werden. Die zumindest zwei, bevorzugt vier 

oder mehr, elektrischen Leiter werden durch die gemeinsame Stützschicht zusam­

men ummantelt und weisen bevorzugt bereits vor der Aufbringung der Stütz­

schicht die lokalen Gesamtumfangsschichtdicken bzw. Radialumfangsschichtdi­

cken auf. Das Verhältnis der Gesamtumfangsschichtdicke zur Radialumfangs­

schichtdicke eines jeweiligen Leiters kann jedoch auch durch die Stützschicht er­

reicht werden. Hierdurch kann sich der Vorteil ergeben, dass die einzelnen elektri­

schen Leiter relativ dünne bzw. schlanke Isolationsschichten in Radialrichtung zu­

einander bzw. in Umfangsrichtung aufweisen können, was einer Beschädigung ei­

ner nachfolgenden Biegeoperation der Leiterenden außerhalb des Stators vorbeu­

gen kann. Die Stützschicht ist primär dazu vorgesehen nur innerhalb des Leiterpa­

kets als gemeinsame Ummantelung der elektrischen Leiter zu dienen und somit in 

Längsrichtung im Wesentlichen auf die Höhe des Stators bzw. der Nuten be­

grenzt.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die Gesamtradialschichtdicke der in 

Radialrichtung an einem Nutgrund und/oder an einem Luftspalt und/oder dem 

Zahnkopf der jeweiligen Nut benachbart angeordneten elektrischen Leiter in Radi­

alrichtung an der dem Nutgrund bzw. dem Zahnkopf und/oder dem Luftspalt zuge­

wandten Seite zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, bevorzugt 1.8-fache bis 2.2­

fache, der Gesamtradialschichtdicke eines dazu in Radialrichtung benachbart an­

geordneten elektrischen Leiters, bevorzugt 200 bis 500 μm, aufweist.

Durch diese Ausführungsform wird ermöglicht, dass jene in Radialrichtung be­

nachbart angeordneten elektrischen Leiter eine relativ schlanke Isolationsschicht 

7 / 38
N2018/12200-AT-00



7

zueinander aufweisen können und lediglich die in Radialrichtung „zuinnerst“ und/o­

der „äußerst“ angeordneten elektrischen Leiter eine Art zusätzliche Isolation durch 

die erhöhte Gesamtradialschichtdicke der jeweiligen elektrischen Leiter aufweisen. 

Dies kann besonders bei mehr als vier elektrischen Leitern, wie etwa sechs oder 

acht, von Vorteil sein, da der Kupfer-Füllfaktor in der Nut erhöht werden kann und 

die Isolationsschicht nur an den Bereichen in Radialrichtung zum Zahnkopf und/o­

der dem Luftspalt und/oder dem Nutgrund der jeweiligen Nut zusätzlich verdickt 

ausgebildet ist. Diese Maßnahme kann außerdem dazu dienen, eine Verspannung 

der elektrischen Leiter, durch die erhöhte Gesamtradialschichtdicke in Radialrich­

tung der außen und/oder innenliegenden elektrischen Leiter auf das Leiterpaket 

auszuüben. Dies begünstigt die Betriebssicherheit und kann Vibrationen, oder 

auch Problemen der Dauerfestigkeit der Isolationsschicht, während der Anwen­

dung vorbeugen.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

die Isolationsschicht eine erste, direkt auf dem elektrischen Leiter angeformte Ba­

sisschicht mit einer Basisschichtdicke und eine zweite, direkt auf der ersten Basis­

schicht, vorzugsweise mittels eines Extrusionsprozess, angeformte Topschicht mit 

einer Topschichtdicke umfasst.

Die relativen Topschicht- bzw. Basisschichtdicken können je nach Anwendung in­

nerhalb der zuvor genannten Verhältnisse der Gesamtradialschichtdicke und/oder 

Gesamtumfangsschichtdicke durch den Fachmann optimiert werden. Dieses Kon­

zept ist zudem sinngemäß auch auf drei oder mehrere Isolationsschichtlagen 

übertragbar. Der Vorteil einer zumindest zweilagig ausgebildeten Isolationsschicht, 

welche direkt auf dem elektrischen Leiter angeformt wurde, besteht vorrangig da­

rin, dass etwaige, herstellungsbedingte Fehlstellen der Basisschicht durch die 

zweite Topschicht verschlossen bzw. „geheilt“ werden können. Die Anformung ei­

nes Hochleistungspolymers mittels eines Extrusionsprozesses hat sich hierbei als 

besonders vorteilhaft erwiesen, da die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung von 

Fehlstellen des Hochleistungspolymers an der gleichen Stelle in Umfangs- oder 

Radialrichtung entlang des elektrischen Leiters verschwindend gering ist. Dies be­
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günstigt die Herstellungskosten und Betriebssicherheit und kann zudem die Kos­

ten für eine aufwändige Prüfung auf Fehlerfreiheit gegenüber einer einlagig ausge­

bildeten Isolationsschicht deutlich reduzieren. Ein zusätzlicher Vorteil der zumin­

dest zweilagigen Isolationsschicht kann in einer verbesserten Rissbeständigkeit 

gegenüber einer einlagig ausgebildeten Isolationsschicht bestehen.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass die Topschichtdicke zumindest in 

Umfangsrichtung zumindest das 1,5-fache bis 3-fache, bevorzugt 1.8-fache bis 

2.2-fache der darunterliegenden Basisschichtdicke aufweist, welche Basisschicht­

dicke bevorzugt im Bereich von 10 bis 200 μm liegt.

Auf diese Weise kann auf sämtlichen elektrischen Leiter bei der Herstellung der 

Isolationsschicht eine im Wesentlichen einheitliche und dünne Basisschicht direkt 

angeformt werden und die lokal erforderlichen Gesamtradial- und/oder Gesamt­

umfangsschichtdicken erst mit der Aufbringung der Topschicht eingestellt werden. 

Dies bietet einige prozesstechnische Vorteile und erlaubt unter anderem ein ra­

sches und kostengünstiges Aufbringen der Isolationsschicht. Es hat sich gezeigt, 

dass eine sehr dünn ausgebildete Basisschicht von z.B. wenigen 10 μm bis ca. 

200 μm je nach Anwendung ausreichend ist und etwaige Defekte oder Fehlstellen 

der Basisschicht effizient mittels der Topschicht geheilt werden können und gleich­

zeitig die lokalen Isolationseigenschaften erfüllt werden können.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn zur Ausbildung zumindest eines Parallel­

leiters zumindest ein elektrischer Leiter zwei, zur Beaufschlagung mit gleicher 

elektrischer Potentialdifferenz vorgesehene Teilleiter umfasst, wobei die beiden 

korrespondierenden Teilleiter jeweils mittels der Basisschicht ummantelt sind und 

gemeinsam von der Topschicht ummantelt sind.

Die Ausbildung eines elektrischen Leiters als zwei parallele Teilleiter kann als 

„Pin-Parallelisierung“ bezeichnet werden und eine Reduktion von Stromverdrän­

gungseffekten bewirken. Die Teilleiter sind dabei jeweils vorteilhafterweise durch 

eine sehr dünne Isolationsschicht voneinander getrennt, welche im vorliegenden 

Fall durch die Basisschicht ausreichend ausgebildet ist. Durch die Einstellung der 
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Gesamtradialschichtdicke und/oder Gesamtumfangsschichtdicke durch die Top­

schicht kann die zuvor genannte Isolationsschicht derart ausgebildet werden, dass 

der Kupfer-Füllfaktor im Stator signifikant gegenüber einer einschichtig ausgebil­

deten Isolationsschicht erhöht werden kann. Es ist dabei fertigungstechnisch be­

sonders vorteilhaft, wenn die Basisschicht im Wesentlichen homogen in Umfangs­

und Radialrichtung den jeweiligen Teilleiter ummantelnd ausgebildet ist, da die An­

ordnung und Ummantelung durch die Topschicht am jeweiligen Parallelleiter rela­

tiv einfach eingestellt werden kann. Eine derartige Anordnung der Teil- und Paral­

lelleiter erhöht zudem das Handling kann eine zusätzliche Stützfunktion der elektri­

schen Leiter innerhalb der Nut des Stators erfüllen.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die Basisschichtdicke in Radialrich­

tung zwischen den korrespondierenden Teilleitern 10 bis etwa 100 μm, bevorzugt 

10 bis etwa 50 μm, beträgt.

Auf diese Weise kann eine sehr kompakte Anordnung der Teilleiter zur Ausbildung 

der Parallelleiter erreicht werden.

Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn die Basisschichtdicke in Radialrichtung an 

der in jeweils vom korrespondierenden Teilleiter abgewandten Seite in Radialrich­

tung und/oder Umfangsrichtung eine Basisschichtdicke von zumindest dem 5-fa­

chen bis 15-fachen, bevorzugt 10-fachen bis 12,5-fachen, besonders bevorzugt 

von 100 bis 300 μm, der Basisschichtdicke zwischen den korrespondierenden 

Teilleitern aufweist.

Diese Maßnahme ermöglicht, dass die Teilleiter, welche beim Betrieb des Stators 

mit gleicher elektrischen Potentialdifferenz beaufschlagt werden, eine sehr effizi­

ente Isolation bei gleichzeitig sehr geringem Abstand zueinander aufweisen kön­

nen. Die Isolation zu benachbart angeordneten Teilleitern bzw. Parallelleitern wird 

durch das angegebene Verhältnis ausreichend ausgebildet und dennoch ein sehr 

hoher Kupfer-Füllfaktor erzielbar, wodurch der Wirkungsgrad des Stators erhöht 

werden kann.
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Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine Isolationsschicht

und/oder die Topschicht und/oder die Stützschicht in Radialrichtung zumindest

einseitig zumindest einen, bevorzugt U- oder I-förmigen, Fortsatz zur Bildung zu­

mindest eines in Längsrichtung des Stators erstreckten Kühlkanals aufweist.

Ein derartiger Fortsatz oder auch mehrere Fortsätze können auf relativ einfache 

Weise die elektrischen Leiter gegenüber dem Nutgrund und/oder dem Zahnkopf 

und/oder dem Luftspalt beabstanden. Derartige Fortsätze können vorteilhafter­

weise während der Anformung der Isolationsschicht auf dem elektrischen Leiter 

durch z.B. Extrusion des Hochleistungspolymers direkt mitausgebildet werden. Die 

Fortsätze übernehmen dabei einerseits eine abstützende Funktion gegenüber 

dem Blechpaket. Andererseits können die verbleibenden Hohlräume zwischen 

dem benachbart angeordneten elektrischen Leiter und dem Blechpaket als Kühl­

kanal genutzt werden, welcher sich in Längsrichtung entlang des Blechpakets aus­

bildet. Ebenso können zur Optimierung des Materialeinsatzes diese Hohlräume 

zum Einbringen eines Tränk- oder Imprägnierharzes verwendet werden. Auf diese 

Weise kann auf das Einbringen zusätzlicher, dem Stand der Technik bekannter, 

Elemente zur Ausbildung von Kühlkanälen verzichtet werden, wodurch sich die 

Herstellungskosten und der Aufwand beim Zusammenbau des Stators reduzieren 

lassen.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass zwischen dem Luft­

spalt und/oder dem Zahnkopf der jeweiligen Nut und/oder am Nutgrund und der 

zumindest einen Isolationsschicht oder der Topschicht oder der Stützschicht des 

in Radialrichtung benachbart angeordneten elektrischen Leiters und/oder Parallel­

leiters eine zusätzliche elektrisch isolierende Barriereschicht, bevorzugt ausge­

wählt aus der Gruppe Polyimid (PI), Polyamideimid (PAI), Polyacryletherketon 

(PAEK), Polyphenylensulfon (PPSU), Polyetheretherketon (PEEK), angeordnet ist.

Diese Maßnahme kann dazu genutzt werden, auf relativ einfache Weise die erfor­

derlichen Isolationseigenschaften in Radialrichtung gegenüber dem Blechpaket si­

cherzustellen. Es ist dabei vorteilhaft, dass keine speziell für eine jeweilige Posi­

tion in der Nut vorgesehenen elektrischen Leiter mit voneinander unterschiedli-
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chen Gesamtradialschichtdicken bereitgestellt werden müssen. Dies bringt ferti­

gungstechnische Vorteile mit sich, da sämtliche elektrischen Leiter auf die gleiche 

Weise gefertigt werden können. Es kann daher ausreichen, wenn sämtliche Leiter 

eine vorgegebene Gesamtumfangsschichtdicke aufweisen, welche die Gesamtra­

dialschichtdicke des elektrischen Leiters im zuvor genannten Verhältnis übersteigt. 

Zudem kann vorgesehen sein, dass die Barriereschicht auf den „zuinnerst“ und/o­

der „äußersten“ elektrischen Leitern aufgeklebt, aufgegossen, aufgespritzt und so­

mit ebenso direkt angeformt werden kann. Zur Herstellung derartiger Barriere­

schichten haben sich Polymere mit ausreichender Temperaturstabilität und elektri­

schen Isolationseigenschaften als besonders vorteilhaft erwiesen. Diese Polymere 

weise zudem den Vorteil einer guten Verarbeitbarkeit, wie etwa Extrudier- und/o­

der Schweißbarkeit, auf und können auch durch Hochleistungspolymere gebildet 

sein.

In einer besonderen Ausführungsform ist eine Kombination der Barriereschicht mit 

den zuvor genannten Fortsätzen als einteiliges Element möglich. Zum einen kann 

dadurch eine sehr einfache Herstellung der Fortsätze als Teil der Barriereschicht 

realisiert werden und zum anderen kann der Vorteil genutzt werden, dass sämtli­

che elektrischen Leitern mit einer im Wesentlichen gleichartigen Isolationsschicht 

ausgebildet sein können.

Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass die 

zumindest eine Isolationsschicht eine Haftfestigkeit von mehr als 35 g/mm, bevor­

zugt mehr als 45 g/mm, nach DIN EN ISO 527-1:2012-06 oder VDI 2019:2016-04 

am elektrischen Leiter aufweist.

Die Anwendung eines Schältests nach DIN EN ISO 527-1:2012-06 oder VDI 

2019:2016-04 ist dem Fachmann bekannt und wird in der Regel als Maß zur Beur­

teilung der Haftung der zumindest einen Isolationsschicht am elektrischen Leiter 

angesehen. Es hat sich gezeigt, dass eine Haftung der Isolationsschicht von mehr 

als 35 g/mm und mehr im Zusammenspiel mit den relativ dünnen Gesamtradial­

schichtdicken und/oder Gesamtumfangsschichtdicken eine gute Umformbarkeit 

der elektrischen Leiter erlaubt, obwohl die elektrischen Leiter sehr dicht aneinan­

der angeordnet sind. Es ist daher vorteilhaft, wenn bei erwünscht hohem Kupfer-
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Füllfaktor im Stator eine ausreichend hohe Haftfestigkeit der Isolationsschicht am

elektrischen Leiter ausgebildet ist.

Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn die zumindest eine Isolationsschicht 

und/oder die Basisschicht und/oder die Topschicht und/oder die Stützschicht 

und/oder die Barriereschicht aus einem thermoplastischen, bevorzugt im Wesentli­

chen lösungsmittelfreien, Hochleistungspolymer, bevorzugt aus der Gruppe Poly­

acryletherketon (PAEK), Polyphenylensulfon (PPSU), Polyetheretherketon 

(PEEK), ausgebildet ist.

Hochleistungspolymere haben den Vorteil, dass sie sich zur direkten Anformung 

auf einem rechteckig ausgebildeten elektrischen Leiter, insbesondere Kupfer oder 

Kupferlegierung, besonders gut eignen. Zudem weisen die genannten Hochleis­

tungspolymere eine hohe elektrische Durchschlagfestigkeit bzw. Isolationseigen­

schaften auf in Kombination mit einer relativ hohen Temperaturbeständigkeit von 

mehr als 300°C auf. Die genannten thermoplastischen Hochleistungspolymere 

können ferner extrudiert und/oder geschweißt werden und direkt aufeinander an­

geformt werden. Es ist dabei möglich, dass sich bei Ausbildung der zumindest ei­

nen Isolationsschicht die verwendeten Hochleistungspolymere der einzelnen 

Schichtlagen voneinander unterscheiden. Es hat sich jedoch besonders vorteilhaft 

erwiesen, wenn artgleiche Hochleistungspolymere als z.B. Basis- und Topschicht 

und/oder Stützschicht oder auch Barriereschicht verwendet werden, da hierbei 

eine gute chemische und mechanische Anformung und/oder Anbindung aneinan­

der ermöglicht wird. Zudem lässt sich hierbei die Komplexität des Herstellungspro­

zesses deutlich reduzieren, da beispielsweise nur ein Ausgangsmaterial bereitge­

stellt werden muss.

Ferner kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine Isolationsschicht und/oder 

die etwaige Basisschicht und/oder die etwaige Topschicht und/oder die Stütz­

schicht und/oder die Barriereschicht ein thermoplastisches Polymer, bevorzugt 

Hochleistungspolymer, mit einem kristallinen Anteil von zumindest 10 %, bevor­

zugt 20 %, bis etwa 50 % aufweist.
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Durch diese Maßnahme kann die strukturelle Integrität der zumindest einen Isolati­

onsschicht über einen großen Temperaturbereich in der Anwendung gewährleistet 

werden. Zudem erlaubt die Verwendung von semi-kristallinen Polymeren, insbe­

sondere Hochleistungspolymern, eine gute Umformbarkeit und hohe mechanische 

Stabilität, welches bei der Verformung der elektrischen Leiter vor und/oder nach 

dem Einführen in das Blechpaket von erheblicher praktischer Bedeutung sein 

kann um Rissen und/oder Fehlstellen der Isolationsschicht vorzubeugen.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 Schrägansicht eines beispielhaften Stators mit teilweise mit elektrischen 

Leitern befüllten Nuten;

Fig. 2 schematische Querschnittsdarstellung möglicher Ausführungsbeispiele 

von elektrischen Leitern in einer Nut mit einschichtig (a) bzw. zwei­

schichtig (b) ausgebildeter Isolationsschicht, sowie Parallelleitern mit 

zweischichtiger Isolationsschicht (c);

Fig. 3 schematische Querschnittsdarstellung durch eine Nut mit einem Leiter­

paket und elektrischen Leitern mit einer zweischichtigen Isolations­

schicht und einer das Leiterpaket umgebenden Stützschicht;

Fig. 4 schematische Querschnittsdarstellung durch eine Nut mit einem Leiter­

paket und elektrischen Leitern mit einer zweischichtigen Isolations­

schicht und U-förmigen (a), oder I-förmigen (b) Fortsätzen, oder einer 

Barriereschicht (c) am Nutgrund und/oder Statorzahn;

Fig. 5 schematische Dartstellung der minimal erforderlichen Gesamtumfangs­

schichtdicke in Abhängigkeit der maximalen Betriebsspannung des Sta­

tors.
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Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

In Fig. 1 ist ein Stator 1 in einer Schrägansicht schematisch dargestellt. Der Stator 

1 umfasst dabei ein Blechpaket 2 in welche eine Vielzahl von Nuten 4 in Umfangs­

richtung 10 verteilt angeordnet sind. Die Nuten 4 sind dabei in Längsrichtung 11 

durchgehend ausgebildet. In Fig. 1 sind beispielhaft mehrere elektrische Leiter 8 

vor ihrer Verbindung zu einer elektrischen Wicklung dargestellt. Analog dazu ist 

beispielhaft aus Fig. 1 ersichtlich, dass mehrere elektrische Leiter 8 zur Ausbil­

dung einer Spule in Umfangsrichtung 10 verbogen sein können und miteinander 

korrespondierende elektrische Leiter 8 miteinander verbunden vorliegen können.

Die Nuten 4 des Blechpakets 2 können in Radialrichtung 12 in Richtung der 

Längsachse 3 des Stators 1 offen sein. Derartige Öffnungen können als Luftspalt 

5 ausgebildet sein. Die Bereiche des Blechpakets 2, welche die Nuten 4 in Rich­

tung Längsachse 3 begrenzen, können in Umfangsrichtung 10 als Zahnkopf 6 

ausgebildet sein. An der gegenüberliegenden Seite der jeweiligen Nut 4 befindet 

sich der Nutgrund 7. Die genaue Anzahl an Nuten 4 sowie der darin aufgenomme­

nen elektrischen Leiter 8 richtet sich nach der gewünschten Größe bzw. Ausle­

gung der elektrischen Maschine.

Grundsätzlich können die Nuten 4 unterschiedlichste Querschnittsformen aufwei­

sen, wobei sich zur Aufnahme von elektrischen Leitern 8 korrespondierende, 

rechteckige Querschnitte der Nuten 4 bewährt haben. Zur Isolation der einzelnen 

elektrischen Leiter 8 zueinander sowie zum Blechpaket 2 ist es erforderlich zumin­

dest eine Isolationsschicht 9 fehlerfrei in Umfangsrichtung 10 sowie Radialrichtung 

12 durchgehend geschlossen auszubilden, um die elektrischen Leiter 8 zumindest
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innerhalb des Blechpakets 2 zu ummanteln. In Fig. 2 bis Fig.4 sind unterschiedli­

che Ausführungsformen von Isolationsschichten 9 dargestellt.

Die vorliegende Erfindung erlaubt die Vermeidung von Isolationspapier und/oder 

der Aufbringung einer Lackschicht direkt am elektrischen Leiter 8, wodurch sich 

der Produktionsprozess sowohl der einzelnen elektrischen Leiter 8 als auch der 

Zusammenbau des Stators 1 relativ einfach gestalten lassen. Insbesondere durch 

die Ausbildung der zumindest einen Isolationsschicht 9 mit einer Gesamtumfangs­

schichtdicke 13 und einer Gesamtradialschichtdicke 14 im bevorzugt angegebe­

nen Schichtdickenbereich können die elektrischen Leiter 8 ausreichend gegen Be­

schädigung während des Zusammenbaus des Stators 1 gesichert werden.

Die für eine ausreichende Isolation zwischen den elektrischen Leitern 8 erforderli­

che Mindestschichtdicke der Gesamtumfangsschichtdicke t 13 kann in einem Ver­

hältnis zu einer vorgebbaren maximalen Betriebsspannung Uop am Stator 1 ange­

geben werden:

t = S ■ k ■ Ctot ■ Uop + d

Die Gesamtumfangsschichtdicke t 13 steht somit in Abhängigkeit einer vorgebba­

ren maximalen Betriebsspannung Uop, und kann durch das mathematische Ergeb­

nis der Summe eines Korrekturfaktor d der Größe -175 μm und dem Produkt eines 

Sicherheitsfaktors S der Größe 2,00 mit einem Vorfaktor k der Größe 0,25 μm/V 

mit einem Toleranzfaktor Ctoi im Bereich von 0,90 bis 1,20 und der vorgebbaren 

maximalen Betriebsspannung Uop im Bereich von 400 V bis 1400 V, berechnet 

werden.

Entsprechende beispielhafte Werte für bevorzugte Gesamtumfangsschichtdicken 

13 sind in Tabelle 1 angegeben und in Fig. 5 veranschaulicht.
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Tabelle 1:

t = s ■ k · Ctoi · Uop + d

S= [-] 2,00 2,00 2,00

k= [pm/V) 0,25 0,25 0,25

Ctol= [-] 1,00 0,90 1,20

d= [μm] -175,00 -175,00 -175,00

Uop [V] tnom [μm] tmin [μm] tmax [μm]

400 25 5 65
450 50 27,5 95
500 75 50 125
550 100 72,5 155
600 125 95 185
650 150 117,5 215
700 175 140 245
750 200 162,5 275
800 225 185 305
850 250 207,5 335
900 275 230 365
950 300 252,5 395
1000 325 275 425
1050 350 297,5 455
1100 375 320 485
1150 400 342,5 515
1200 425 365 545
1250 450 387,5 575
1300 475 410 605
1350 500 432,5 635
1400 525 455 665
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Üblicherweise weist der Toleranzfaktor Ctoi die Größe 1 auf, kann jedoch aufgrund 

materialbedingter Toleranzen einen Toleranzfaktor Ctoi von 0,9 bis 1,2 annehmen. 

Der Einfachheit halber wird in der Beschreibung die Gesamtumfangsschichtdicke 

13 als t bezeichnet, wobei in Tabelle 1 die bevorzugten Gesamtumfangsschichtdi­

cken 13 durch tnom angegeben sind. Die jeweils maximal und minimal zulässigen 

Gesamtumfangsschichtdicken 13 sind für die jeweilige Betriebsspannung Uop mit 

tmax bzw. tmin angegeben.

Die minimal zulässige Gesamtumfangsschichtdicke t 13 in Umfangsrichtung 10 

weist eine ausreichende Isolation zum Blechpaket 2 und die Gesamtradialschicht­

dicke 14 Radialrichtung 12 weist damit eine ausreichende Isolation zwischen den 

elektrischen Leitern 8 auf.

In Fig. 2a ist schematisch die erfindungsgemäße zumindest eine Isolationsschicht 

9 gezeigt. Die Isolationsschicht 9 weist dabei eine unterschiedliche Schichtdicke in 

Umfangsrichtung 10 zur Schichtdicke in Radialrichtung 12 auf. Dabei beträgt die 

Gesamtumfangsschichtdicke 13 zumindest das 1,5- bis 3-fache, bevorzugt 1,8- bis 

2,2-fache, der Gesamtradialschichtdicke 14 des jeweiligen elektrischen Leiters 8. 

Erfindungsgemäß wird der Volumenanteil der elektrischen Leiter 8 im Vergleich 

zur Isolationsschicht 9 deutlich erhöht, wobei die erforderlichen Isolationseigen­

schaften zwischen den elektrischen Leitern 8 sowie zum Blechpaket 2 erhalten 

bleiben.

Wie aus den Fig. 1 bis 4 ersichtlich, kann durch die erfindungsgemäße direkte An­

formung der Isolationsschicht 9 auf den elektrischen Leiter 8 auf Isolationspapier 

oder etwaige nicht dargestellte, weitere Isolationselemente verzichtet werden. Die 

Ausbildung der zumindest einen Isolationsschicht 9 mit einer jeweils in Radialrich­

tung reduzierten Gesamtradialschichtdicke 14 zwischen den elektrischen Leitern 8 

erlaubt eine sehr hohe Stapeldichte der elektrischen Leiter 8 in Radialrichtung 12.

Ferner kann aus Fig. 2a eine Ausführungsform ersehen werden, in welcher der zu 

äußerst direkt am Nutgrund 7 benachbart angeordnete elektrische Leiter 8 zum 

Nutgrund 7 hinweisend eine höhere Gesamtradialschichtdicke 14 als in Radialrich- 
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tung 12 vom Nutgrund 7 wegweisend zum nächstliegend angeordneten elektri­

schen Leiter 8 aufweist. Die Einschränkung, dass die Gesamtumfangsschichtdicke 

13 zumindest das 1,5- bis 3-fache, bevorzugt 1,8- bis 2,2-fache, der Gesamtradial­

schichtdicke 14 des jeweiligen elektrischen Leiters in Radialrichtung 12 zum be­

nachbart angeordneten elektrischen Leiter 8 aufweist, bleibt dadurch unbeein­

flusst. Eine derartige Ausbildung der Gesamtradialschichtdicke 14 kann analog am 

zuinnerst angeordneten elektrischen Leiter 8 im Bereich des Zahnkopfs 6 bzw. 

des Luftspalts 5 ausgebildet sein.

In Fig. 2b ist die Isolationsschicht 9 beispielhaft aus zwei Teilisolationsschichten 

aufgebaut. Eine erste Basisschicht 15 ist dabei direkt auf dem elektrischen Leiter 8 

angeformt. Direkt auf der Basisschicht 15 ist eine Topschicht 17 angeformt. Die 

beiden Teilisolationsschichten bilden somit die zumindest eine Isolationsschicht 9 

aus. In der gewählten exemplarischen Darstellung von Fig. 2b ist die Basisschicht 

15 im Wesentlichen in Umfangsrichtung 10 sowie in Radialrichtung 12 homogen 

ausgebildet. Dabei wird das Verhältnis der Gesamtradialschichtdicke 14 zur Ge­

samtumfangsschichtdicke 13 durch unterschiedliche Topschichtdicken 18 in Radi­

alrichtung 12 sowie Umfangsrichtung 10 ausgebildet. Analog zu Fig. 2a kann auch 

in Fig. 2b beispielhaft ersehen werden, dass der zum Nutgrund 7 benachbart an­

geordnete elektrische Leiter 8 eine zusätzliche Erhöhung der Gesamtradialschicht­

dicke 14 zum Nutgrund 7 hinweisend aufweist. In Fig. 2b sind zur Erläuterung le­

diglich zwei elektrische Leiter 8 dargestellt. Das Konzept ist für den Fachmann 

selbsterklärend auf die Befüllung der gesamten Nut 4 erstreckbar.

In Fig. 2c ist eine weitere mögliche und gegebenenfalls für sich eigenständige 

Ausführungsform der Erfindung ersichtlich. Die elektrischen Leiter 8 können dabei 

als Parallelleiter 20 ausgebildet sein. Jeder Parallelleiter 20 besteht dabei aus zu­

mindest zwei elektrischen Teilleitern 21, welche in der Anwendung mit der glei­

chen elektrischen Potentialdifferenz beaufschlagt werden. Die elektrischen Teillei­

ter 21 sind dabei jeweils in Umfangsrichtung 10 und Radialrichtung 12 lediglich 

mittels der Basisschicht 15 ummantelt. Die jeweils korrespondierenden Teilleiter 

21 sind gemeinsam mit einer Topschicht 17 ummantelt. Auf diese Weise lassen 

sich Stromverdrängungseffekte der elektrischen Teilleiter 21 effizient reduzieren.
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Wie in Fig. 2c schematisch dargestellt, wird das Verhältnis der Gesamtumfangs­

schichtdicke 13 zur Gesamtradialschichtdicke 14 durch die lokal unterschiedlich in

Radialrichtung 12 und Umfangsrichtung 10 ausgebildete Topschichtdicke 18 er­

reicht.

Generell gilt die Einschränkung, dass die Gesamtumfangsschichtdicke 13 der je­

weiligen elektrischen Leiter im angegebenen Verhältnis größer zur Gesamtradial­

schichtdicke des jeweiligen elektrischen Leiters 8 sein muss. Etwaige zusätzlich 

dickere lokale Gesamtradialschichtdicken 14 am Nutgrund 7 und/oder am Zahn­

kopf 6 bzw. Luftspalt 5 sind davon unbeeinflusst.

In Fig. 3 ist eine weitere mögliche Ausführungsform schematisch dargestellt, ob­

wohl in Fig. 3 die jeweiligen elektrischen Leiter 8 eine Isolationsschicht 9 aus einer 

Basisschicht 15 sowie einer Topschicht 17 aufweisen, ist eine Ausführung als ein­

lagige Isolationsschicht 9 ebenso denkbar. Wie in Fig. 3 schematisch angedeutet, 

werden zumindest zwei elektrische Leiter 8 mittels einer zusätzlichen Stützschicht 

19 ummantelnd verbunden. Die Stützschicht 19 des Beispiels in Fig. 3 kann somit 

als mechanische Einfassung der acht elektrischen Leiter 8 innerhalb der Nut 4 an­

gesehen werden. Bei Vorliegen einer Stützschicht 19 wird die Schichtdicke der 

Stützschicht 19 in Radialrichtung 12 als Teil der Gesamtradialschichtdicke 14 ge­

zählt. Analog dazu umfasst die Gesamtumfangsschichtdicke 13 im dargestellten 

Beispiel neben der Basisschicht 15 und der Topschicht 17 ebenso die Stützschicht 

19.

In Fig. 4 sind schematische Ausführungsbeispiele gezeigt, welche zur Ausbildung 

zumindest eines Kühlkanals 23 und/oder einer zusätzlichen elektrischen Isolation 

und Abstützung zum Nutgrund mittels Barriereschicht 24 dargestellt. Zur Optimie­

rung des Materialeinsatzes können diese Kühlkanale 23 bzw. Hohlräume auch 

zum Einbringen eines Tränk- oder Imprägnierharzes verwendet werden. Die Aus­

führungsbeispiele der Fig. 4a bis 4c zeigen beispielhaft elektrische Leiter 8 mit ei­

ner zumindest zweiteilig ausgebildeten Isolationsschicht 9. Die entsprechenden 

Ausführungsbeispiele sind jedoch ebenso mit einer einteilig ausgebildeten Isolati­

onsschicht 9 denkbar.
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Die Fig. 4a sowie 4b zeigen jeweils Ausführungsbeispiele in welchen der elektri­

sche Leiter 8, welcher zum Nutgrund 7 der Nut 4 benachbart angeordnet ist, Forts­

ätze 22 aufweist. In Fig. 4a sind zwei Fortsätze 22 als Teil der Topschicht 17 in 

Radialrichtung derart ausgebildet, dass das Leiterpaket aus acht elektrischen Lei­

tern innerhalb der Nut 4 verspannt ist. Des Weiteren bilden die beiden Fortsätze 

22 in Fig. 4a in Richtung Nutgrund 7 einen in Längsrichtung 11 durchgehend er­

streckten U-förmigen Kühlkanal 23 aus.

In Fig. 4b ist beispielhaft die Ausbildung eines I-förmigen Fortsatzes 22 als Teil der 

Topschicht 17 bzw. Isolationsschicht 9 des elektrischen Leiters 8 am Nutgrund 7 

benachbart ausgebildet. Auf die dargestellte Weise kommt es zur Ausbildung 

zweier Kühlkanäle 23.

Die in den Fig. 4a und 4b dargestellten Beispiele sind mit den zuvor angesproche­

nen Beispielen der Fig. 2a bis 2c sowie Fig. 3 kompatibel, weshalb auf eine Wie­

derholung der Beschreibung verzichtet wird und auf die Beschreibung der jeweili­

gen Figuren verwiesen wird. Ferner ist es möglich derartige Fortsätze 22 ebenso 

oder auch eigenständig in Radialrichtung 12 zur Abstützung des Leiterpakets in 

Richtung Zahnkopf 6 auszubilden. In Fig. 4c ist eine weitere für sich eigenständige 

Ausführungsform dargestellt. Wiederum sind die Isolationsschichten 9 der jeweili­

gen elektrischen Leiter 8 als mehrteilige Isolationsschicht 9 umfassend jeweils 

eine Basisschicht 15 sowie eine Topschicht 17 dargestellt. Analog zur Beschrei­

bung der Fig. 2a bis 4b ist die Ausbildung einer einteiligen Isolationsschicht 9 

denkbar. In der gezeigten Darstellung in Fig. 4c weisen sämtliche elektrischen Lei­

ter eine im Wesentlichen gleiche Gesamtradialschichtdicke 14 auf. Um die erfor­

derlichen Isolationseigenschaften am Nutgrund 7 des benachbart angeordneten 

elektrischen Leiters 8 zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Barriereschicht 24 vor­

gesehen. Eine derartige Barriereschicht 24 kann ebenso in Richtung Luftspalt 5 

bzw. Zahnkopf 6 vorgesehen sein.

Sämtliche zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele beziehen sich auf zumin­

dest eine Isolationsschicht 9, welche aus einem thermoplastischen, bevorzugt im 

Wesentlichen lösungsmittelfreien, Hochleistungspolymer ausgebildet ist. Ein der­

artiges Hochleistungspolymer wird bevorzugt aus der Gruppe PAEK, PPSU und 
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PEEK gewählt. Analog dazu können sowohl die Basisschicht und/oder die Top­

schicht und/oder die Stützschicht und/oder die Barriereschicht aus dieser Gruppe 

von Polymeren, insbesondere Hochleistungspolymeren, ausgewählt werden. Be­

sonders bevorzugt weisen die genannten Schichten einen kristallinen Anteil von 

zumindest 10 %, besonders bevorzugt 20 %, bis etwa 50 % auf.

Die zumindest eine Isolationsschicht 9 wie auch die Basisschicht 15 und/oder die 

Topschicht 17 und/oder die Stützschicht 19 werden direkt am elektrischen Leiter 8 

bzw. auf der darunter angeordneten Teilschicht der Isolationsschicht 9 angeformt. 

Die Anformung der zumindest einen Isolationsschicht 9 wird vorzugsweise mittels 

eines Extrusionsprozess vorgenommen. Derart ausgebildete Isolationsschichten 9 

weisen bevorzugt eine Haftfestigkeit von mehr als 35 g/mm am elektrischen Leiter 

8 auf.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 

unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden
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bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bezugszeichenliste

Stator

Blechpaket

Längsachse

Nut

Luftspalt

Zahnkopf

Nutgrund

elektrischer Leiter

Isolationsschicht

Umfangsrichtung

Längsrichtung

Radialrichtung

Gesamtumfangsschichtdicke

Gesamtradialschichtdicke

Basisschicht

Basisschichtdicke

Topschicht

Topschichtdicke

Stützschicht

Parallelleiter

Teilleiter

Fortsatz

Kühlkanal

Barriereschicht
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Patentansprüche

1. Stator (1) für eine elektrische Maschine, umfassend

ein Blechpaket (2) mit mehreren in Umfangsrichtung (10) um eine Längsachse (3) 

gleichmäßig verteilten und in eine Längsrichtung (11) des Blechpakets (2) durch­

gehend erstreckten Nuten (4) zur Aufnahme von jeweils zumindest zwei elektri­

schen Leitern (8) mit im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt,

die elektrischen Leiter (8) voneinander und gegenüber dem Blechpaket (2) mittels 

zumindest einer Isolationsschicht (9) in Radialrichtung (12) und Umfangsrichtung 

(10) ummantelnd, sowie in Längsrichtung (11) zumindest über eine Statorhöhe (1) 

des Stators (1), isoliert sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass

die zumindest eine Isolationsschicht (9) zur fehlerfreien Isolierung ein in Umfangs­

richtung (10) und Radialrichtung (12) durchgehend geschlossen und, vorzugs­

weise mittels eines Extrusionsprozess, direkt auf dem elektrischen Leiter (8) ange­

formtes thermoplastisches Hochleistungspolymer umfasst, 

wobei die Isolationsschicht (9) zumindest in Umfangsrichtung (10) eine Gesamt­

umfangsschichtdicke (13) aufweist, welche zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, 

bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, einer Gesamtradialschichtdicke (14) in Radial­

richtung (12) des jeweiligen elektrischen Leiters (8) aufweist.

2. Stator (1) nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die zumin­

dest eine Isolationsschicht (9) eine Gesamtumfangsschichtdicke t (13) aufweist, 

welche in Abhängigkeit einer vorgebbaren maximalen Betriebsspannung Uop, 

durch das mathematische Ergebnis der Summe eines Korrekturfaktor d der Größe 

-175 μm und dem Produkt eines Sicherheitsfaktors S der Größe 2,00 mit einem 

Vorfaktor k der Größe 0,25 μm/V mit einem Toleranzfaktor Ctoi im Bereich von 

0,90 bis 1,20 und der vorgebbaren maximalen Betriebsspannung Uop im Bereich 

von 400 V bis 1400 V, berechenbar ist.
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3. Stator (1) nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass zu­

mindest zwei, bevorzugt vier oder mehr, elektrische Leiter (8) mittels einer zusätz­

lichen in Radialrichtung (12) und Umfangsrichtung (10) die zumindest zwei elektri­

schen Leiter (8) zusammen ummantelnden Stützschicht (19) verbunden sind.

4. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Gesamtradialschichtdicke (14) der in Radialrichtung (12) 

an einem Nutgrund (7) und/oder an einem Luftspalt (5) und/oder dem Zahnkopf (6) 

der jeweiligen Nut (4) benachbart angeordneten elektrischen Leiter (8) in Radial­

richtung (12) an der dem Nutgrund (7) bzw. dem Zahnkopf (6) und/oder dem Luft­

spalt (5) zugewandten Seite zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, bevorzugt 1.8­

fache bis 2.2-fache, der Gesamtradialschichtdicke (14) eines dazu in Radialrich­

tung (12) benachbart angeordneten elektrischen Leiters (8), bevorzugt 200 bis 500 

pm, aufweist.

5. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Isolationsschicht (9) eine erste, direkt auf dem elektrischen 

Leiter (8) angeformte Basisschicht (15) mit einer Basisschichtdicke (16) und eine 

zweite, direkt auf der ersten Basisschicht (15), vorzugsweise mittels eines Extrusi­

onsprozess, angeformte Topschicht (17) mit einer Topschichtdicke (18) umfasst.

6. Stator (1) nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Top­

schichtdicke (18) zumindest in Umfangsrichtung (10) zumindest das 1.5-fache bis 

3-fache, bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, der darunterliegenden Basisschichtdi­

cke (16) aufweist, welche Basisschichtdicke (16) bevorzugt im Bereich von 10 bis 

200 μm liegt.

7. Stator (1) einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekenn­

zeichnet, dass zur Ausbildung zumindest eines Parallelleiters (20) zumindest ein 

elektrischer Leiter (8) zwei, zur Beaufschlagung mit gleicher elektrischer Potential-
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differenz vorgesehene Teilleiter (21) umfasst, wobei die beiden korrespondieren­

den Teilleiter (21) jeweils mittels der Basisschicht (15) ummantelt sind und ge­

meinsam von der Topschicht (17) ummantelt sind.

8. Stator (1) nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Basis­

schichtdicke (16) in Radialrichtung (12) zwischen den korrespondierenden Teillei­

tern (21) 10 bis etwa 100 μm, bevorzugt 10 bis etwa 50 μm, beträgt.

9. Stator (1) nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Basis­

schichtdicke (16) in Radialrichtung (12) an der in jeweils vom korrespondierenden 

Teilleiter (21) abgewandten Seite in Radialrichtung (12) und/oder Umfangsrichtung 

(10) eine Basisschichtdicke (16) von zumindest dem 5-fachen bis 15-fachen, be­

vorzugt 10-fachen bis 12,5-fachen, besonders bevorzugt von 100 bis 300 μm, der 

Basisschichtdicke (16) zwischen den korrespondierenden Teilleitern (21) aufweist.

10. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die Top­

schicht (17) und/oder die Stützschicht (19) in Radialrichtung (12) zumindest einsei­

tig zumindest einen, bevorzugt U- oder I-förmigen, Fortsatz (22) zur Bildung zu­

mindest eines in Längsrichtung (11) des Stators (1) erstreckten Kühlkanals (23) 

aufweist.

11. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zwischen dem Luftspalt (5) und/oder dem Zahnkopf (6) der je­

weiligen Nut (4) und/oder am Nutgrund (7) und der zumindest einen Isolations­

schicht (9) oder der Topschicht (17) oder der Stützschicht (19) des in Radialrich­

tung (12) benachbart angeordneten elektrischen Leiters (8) und/oder Parallellei­

ters (20) eine zusätzliche elektrisch isolierende Barriereschicht (24), bevorzugt 

ausgewählt aus der Gruppe Polyimid (PI), Polyamideimid (PAI), Polyacryletherke­

ton (PAEK), Polyphenylensulfon (PPSU), Polyetheretherketon (PEEK), angeord­

net ist.
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12. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) eine Haftfestigkeit von 

mehr als 35 g/mm, bevorzugt mehr als 45 g/mm, nach VDI 2019:2016-04 am 

elektrischen Leiter (8) aufweist.

13. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die Basis­

schicht (15) und/oder die Topschicht (17) und/oder die Stützschicht (19) aus ei­

nem thermoplastischen, bevorzugt im Wesentlichen lösungsmittelfreien, Hochleis- 

tungspolymer, bevorzugt aus der Gruppe Polyacryletherketon (PAEK), Polypheny- 

lensulfon (PPSU), Polyetheretherketon (PEEK), ausgebildet ist.

14. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die etwaige 

Basisschicht (15) und/oder die etwaige Topschicht (17) ein thermoplastisches Po­

lymer, insbesondere Hochleistungspolymer, mit einem kristallinen Anteil von zu­

mindest 10 %, bevorzugt 20 %, bis etwa 50 % aufweist.
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Patentansprüche

1. Stator (1) für eine elektrische Maschine, umfassend

ein Blechpaket (2) mit mehreren in Umfangsrichtung (10) um eine Längsachse (3) 

gleichmäßig verteilten und in eine Längsrichtung (11) des Blechpakets (2) durch­

gehend erstreckten Nuten (4) zur Aufnahme von jeweils zumindest zwei elektri­

schen Leitern (8) mit im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt,

die elektrischen Leiter (8) voneinander und gegenüber dem Blechpaket (2) mittels 

zumindest einer Isolationsschicht (9) in Radialrichtung (12) und Umfangsrichtung 

(10) ummantelnd, sowie in Längsrichtung (11) zumindest über eine Statorhöhe (1) 

des Stators (1), isoliert sind, 

wobei

die zumindest eine Isolationsschicht (9) zur fehlerfreien Isolierung ein in Umfangs­

richtung (10) und Radialrichtung (12) durchgehend geschlossen und, vorzugs­

weise mittels eines Extrusionsprozess, direkt auf dem elektrischen Leiter (8) ange­

formtes thermoplastisches Hochleistungspolymer umfasst, 

wobei die Isolationsschicht (9) zumindest in Umfangsrichtung (10) eine Gesamt­

umfangsschichtdicke (13) aufweist, welche zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, 

bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, einer Gesamtradialschichtdicke (14) in Radial­

richtung (12) des jeweiligen elektrischen Leiters (8) aufweist, 

und wobei die Isolationsschicht (9) eine erste, direkt auf dem elektrischen Leiter 

(8) angeformte Basisschicht (15) mit einer Basisschichtdicke (16) und eine zweite, 

direkt auf der ersten Basisschicht (15), vorzugsweise mittels eines Extrusionspro­

zess, angeformte Topschicht (17) mit einer Topschichtdicke (18) umfasst, 

dadurch gekennzeichnet, dass,

zur Ausbildung zumindest eines Parallelleiters (20) zumindest ein elektrischer Lei­

ter (8) zwei, zur Beaufschlagung mit gleicher elektrischer Potentialdifferenz vorge­

sehene Teilleiter (21) umfasst, wobei die beiden korrespondierenden Teilleiter (21) 

jeweils mittels der Basisschicht (15) ummantelt sind und gemeinsam von der Top­

schicht (17) ummantelt sind, 

und wobei die Basisschichtdicke (16) in Radialrichtung (12) zwischen den korres­

pondierenden Teilleitern (21) 10 bis etwa 100 μm, bevorzugt 10 bis etwa 50 μm,

( ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE 1
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beträgt,

und wobei die Basisschichtdicke (16) in Radialrichtung (12) an der in jeweils vom 

korrespondierenden Teilleiter (21) abgewandten Seite in Radialrichtung (12) 

und/oder Umfangsrichtung (10) eine Basisschichtdicke (16) von zumindest dem 5- 

fachen bis 15-fachen, bevorzugt 10-fachen bis 12,5-fachen, besonders bevorzugt 

von 100 bis 300 μm, der Basisschichtdicke (16) zwischen den korrespondierenden 

Teilleitern (21) aufweist.

2. Stator (1) nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die zumin­

dest eine Isolationsschicht (9) eine Gesamtumfangsschichtdicke t(13) aufweist, 

welche in Abhängigkeit einer vorgebbaren maximalen Betriebsspannung Uop, 

durch das mathematische Ergebnis der Summe eines Korrekturfaktor c/der Größe 

-175 μm und dem Produkt eines Sicherheitsfaktors Sder Größe 2,00 mit einem 

Vorfaktor kder Größe 0,25 μιτι/ν mit einem Toleranzfaktor Qo/im Bereich von 

0,90 bis 1,20 und der vorgebbaren maximalen Betriebsspannung L/opim Bereich 

von 400 V bis 1400 V, berechenbar ist.

3. Stator (1) nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass zu­

mindest zwei, bevorzugt vier oder mehr, elektrische Leiter (8) mittels einer zusätz­

lichen in Radialrichtung (12) und Umfangsrichtung (10) die zumindest zwei elektri­

schen Leiter (8) zusammen ummantelnden Stützschicht (19) verbunden sind.

4. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die Gesamtradialschichtdicke (14) der in Radialrichtung (12) 

an einem Nutgrund (7) und/oder an einem Luftspalt (5) und/oder dem Zahnkopf (6) 

der jeweiligen Nut (4) benachbart angeordneten elektrischen Leiter (8) in Radial­

richtung (12) an der dem Nutgrund (7) bzw. dem Zahnkopf (6) und/oder dem Luft­

spalt (5) zugewandten Seite zumindest das 1.5-fache bis 3-fache, bevorzugt 1.8- 

fache bis 2.2-fache, der Gesamtradialschichtdicke (14) eines dazu in Radialrich­

tung (12) benachbart angeordneten elektrischen Leiters (8), bevorzugt 200 bis 500 

μm, aufweist.
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5. Stator (1) nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Top­

schichtdicke (18) zumindest in Umfangsrichtung (10) zumindest das 1.5-fache bis 

3-fache, bevorzugt 1.8-fache bis 2.2-fache, der darunterliegenden Basisschichtdi­

cke (16) aufweist, welche Basisschichtdicke (16) bevorzugt im Bereich von 10 bis 

200 μm liegt.

6. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die Top­

schicht (17) und/oder die Stützschicht (19) in Radialrichtung (12) zumindest einsei­

tig zumindest einen, bevorzugt U- oder I-förmigen, Fortsatz (22) zur Bildung zu­

mindest eines in Längsrichtung (11) des Stators (1) erstreckten Kühlkanals (23) 

aufweist.

7. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass zwischen dem Luftspalt (5) und/oder dem Zahnkopf (6) der je­

weiligen Nut (4) und/oder am Nutgrund (7) und der zumindest einen Isolations­

schicht (9) oder der Topschicht (17) oder der Stützschicht (19) des in Radialrich­

tung (12) benachbart angeordneten elektrischen Leiters (8) und/oder Parallellei­

ters (20) eine zusätzliche elektrisch isolierende Barriereschicht (24), bevorzugt 

ausgewählt aus der Gruppe Polyimid (PI), Polyamideimid (PAI), Polyacryletherke­

ton (PAEK), Polyphenylensulfon (PPSU), Polyetheretherketon (PEEK), angeord­

net ist.

8. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) eine Haftfestigkeit von 

mehr als 35 g/mm, bevorzugt mehr als 45 g/mm, nach VDI 2019:2016-04 am 

elektrischen Leiter (8) aufweist.

9. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die Basis­

schicht (15) und/oder die Topschicht (17) und/oder die Stützschicht (19) aus ei-

[ zuletzt vorgelegte Ansprüche!
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nem thermoplastischen, bevorzugt im Wesentlichen lösungsmittelfreien, Hochleis-

tungspolymer, bevorzugt aus der Gruppe Polyacryletherketon (PAEK), Polypheny-

lensulfon (PPSU), Polyetheretherketon (PEEK), ausgebildet ist.

10. Stator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch ge­

kennzeichnet, dass die zumindest eine Isolationsschicht (9) und/oder die etwaige 

Basisschicht (15) und/oder die etwaige Topschicht (17) ein thermoplastisches Po­

lymer, insbesondere Hochleistungspolymer, mit einem kristallinen Anteil von zu­

mindest 10 %, bevorzugt 20 %, bis etwa 50 % aufweist.
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